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ſchlagen werden, iſt ˙ ungehörig, daß eine Verpflichtung
justitia commutativa von ſtaatswegen annehmen müßte, enn ſie
Ni in der Natur der Sache läge Genau ſo wird jeder Konſument
denken und dagegen proteſtieren, daß die von ihm entrichteten Steuern

Privatkaſſen hängen leiben
Es iſt alſo der Mühe wert, bei Steuerdefraudationen

(twas näher zu erkundigen. Stellt ſich chwere Defraudation von
Vorſchußſteuern heraus, dann hat der Defraudant 0 onum COIN-
IIUIIE 3u reſtituieren, on kann ETL nicht abſolviert werden. Anders
ieg die Sache natürlich, venn der Produzent die Produktionshöhe
unterſchätzt, dafür aber auch die Produkte um ſo billiger losſchlägt.
Das iſt aber um möglich und Qher auch die Defraudation
zwecklos. Was nan einzig und allein geſtatten kann, iſt, daß der
Produzent, andere ungerechte Steuern ihn belaſten, ſich AOn den
Vorſchußſteuern nach gewiſſenhaftem Ermeſſen ſchadlos 0

IV Steuer, Steuer, Zoll, wem Zoll gebührt. (Röm 1 7
Die vorſtehende Unterſuchung hat ſich daran gehalten und verſucht,
die Frage der Steuerpflicht etwas vom Fleck 3 bringen Sie hat
gezeigt, daß die beiden gewöhnlichen Anſichten, die xtrem pöna
geſetzliche und die extrem moralgeſetzliche aprioriſti und angeſichts
der wirklichen Verhältniſſe unhaltbar ſind Der Moraliſt kann aber
bei dieſer und allen einſchlägigen Fragen die Wirklichkeit nicht auf⸗
merkſam genug betrachten. Auf dieſem Wege erga ſich auch das
Reſultat, daß die Volksauffaſſung der Steuerpflicht der Leitung und
Bildung gar ſehr bedarf, da ſie ſich mit den neuzeitlichen Steuer—
verhältniſſen nicht mehr deckt Bezüglich der Vorſchußſteuern und
Pflichtſchutzzölle glauben wir das mit Sicherheit behaupten 3u können,
für die allgemeine Auffaſſung der legalgeſetzlichen Steuerpflicht wäre
C nach Maßgabe der Prinzipien und wenigſtens ehr 3u
wünſchen. So Ame auch mn der Steuerpflicht die Solidarität ZJum
ur  ru  7 die das R der chriſtlichen Geſellſcha iſt

1  E und aatliche Bechtsform der Eheſchließung
In Oeſterreich ſeit Oſtern 1908

Von Ordinariatsſekretär Dr. Groſam m Linz
Der öſterreichiſche Pfarrſeelſorger muß mM eéſachen zwei Herren

dienen. Er iſt In einer Perſon Diener der Kirche und Standes
beamter des Staates Das hat ſeine en und auch ſeine Oſen
Seiten. Abgeſehen davon, daß dadurch die von der Kirche verabſcheute
Zivilehe uin Oeſterreich bis heute eine ſeltene Ausnahme geblieben iſt,
weil die Eheſchließung vor der weltlichen Behörde erſt dann und nur
dann erfolgen kann, enn der Pfarrſeelſorger aus einem vom bürger⸗
lichen Geſetze nicht anerkannten Grunde die Eheaſſiſtenz oder das
Eheaufgebot verweigert, bieten immerhin das Brautexamen und die
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kirchliche Trauung, denen ſich füglich kein katholiſcher Nupturiententziehen kann, owie die damit zuſammenhängende Matrikenführungſchätzenswerte Anknüpfungspunkte 3 ſeelſorglicher Einflußnahme auchauf Kreiſe, die ſich n jeden perſönlichen Verkehr mit
thren Seelſorgern abſchließen würden.

Andrerſei iſt für die Pfarrſeelſorger mn Oeſterreich die Qat⸗liche Matrikenführung mit allem, was damit zuſammenhängt, eine
ere Arbeitslaſt, und ſind in den Pfarrkanzleien oft die beſtenSeelſorgskräfte gebunden und verurteilt, ſich In troſtloſem Bureau⸗
kratismus aufzureiben. Außerdem iſt der Pfarrſeelſorger n die Not⸗
wendigkeit verſetzt, neben der kirchlichen Ehegeſetzgebung auch die ſtaat

·lichen Vo  riften ber Eherequiſiten, Ehehinderniſſe und Eheabſchluß
zur Ausführung zu bringen; denn des bedroht den
Seelſorger mit chwerer Strafe, 4 eine Trauung mit Miß⸗achtung der ſtaatlichen Ehevorſchriften vollziehen würde Ein Aufgebendes kirchlichen Standpunktes oder ſeines prieſterlichen Gewiſſens iſtallerdings damit dem Seelſorger nicht zugemutet. Denn der
Staat das kir Eherecht nicht anerkennt oder ſich mit demſelbenIn Widerſpruch ſetzt, öffnet das Staatsgeſetz vom Mai 1868

G.⸗Bl Nr 47 das Hintertürchen der ſogenannten „Notzivilehe“,den Nupturienten die bürgerliche Anerkennung ihrer Verbindung,dem Seelſorger aber ſeine Gewiſſensfreiheit zu ſichernEs muß aber nicht jede Divergenz zwiſchen dem kirchlichen und
ſtaatlichen ereé zum werden oder zu der traurigenLöſung durch enne „Zivilehe“ drängen. In den weitaus meiſtenFällen iſt eS dem Seelſorger möglich, ſowohl den Vorſchriften der
Kirche Geltung erſchaffen, als auch durch Einhaltung der ſtaat

2

2lichen Geſetze die bürgerlichen Rechtswirkungen de Eheabſchluſſes
3u ſichern Und ſoweit EeS möglich iſt, dieſe Brücke zu ſchlagen, darfſich der Seelſorger zur Hintanhaltung der Zivilehe oder eines ſtaatlichnicht anerkannten Eheabſchluſſes die Mühe nicht verdrießen laſſenbeiden Geſetzen, dem kirchlichen und dem ſtaatlichen, Genüge 3 leiſten.eit Oſtern 1908 ſind nun allerdings die Divergenzen zwiſchender kirchlichen nd der ſtaatlichen Ehegeſetzgebung Oeſterreichs zahl⸗reicher und tiefergehend geworden als früher Die 1 hat eine
gründliche Reviſion und zeitgemäße Reform ihrer Ehegeſetzgebungdurch das Dekret „Ne temere“ angebahnt und wird wahrſcheinlichauf dem betretenen Wege noch weiter vorwärts gehen. Der öſter⸗eichiſche Staat hat dieſen wahren Fortſchritt nicht mitgemacht. Sein
Eherecht iſt ſo geblieben, wie * bis Oſtern 1908 war So bildet

aſt jede Verbeſſerung, die die Kirche ihrem Eherechte vor
hat, eine Differenz mit dem öſterreichiſchen Staats

eherechte, und darum eine Quelle Schwierigkeiten für den
Pfarrſeelſorger Oeſterreichs, der eiden Gewalten dienen ſoll Es
ſpuken wohl auch in Oeſterreich allenthalben „Ehereformer“, aber
ſie wollen nicht Verſtändigung mit dem kirchlichen Rechte, ſondern

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ U1. 1909
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volle Emanzipation von demſelben. Gerade darum dürfte jetzt nicht
der rechte Zeitpunkt ſein, daß der iſkopa Oeſterreichs oder die
katholiſchen Parlamentarier mit einer Aktion zur Erzielung einer den
kirchlichen Reformen entſprechenden Aenderung oder Interpretation
der ſtaatlichen Ehegeſetzgebung einſetzen könnten.

Für den Pfarrſeelſorger reſultiert Aus dieſer Sachlage die Ver—
pflichtung, die und bürgerliche Ehegeſetzgebung genau zu
kennen, Au auseinander 3 halten und Im einzelnen Falle ſo vor
zugehen, daß eine irchli und ſtaatlich giltige und erlaubte Ehe
ſchließung zuſtande kommt.

8 ſoll nun im folgenden der Verſuch gemacht werden, in
tabellariſcher Form zur Darſtellung bringen, was hiezu für die
Praxis Im einzelnen Falle erforderlich iſt Es iſt natürlich unmöglich,
alle Kombinationen, die ſich ergeben können, Iun Rechnung 3u ziehen.

ſollen die hauptſächlich praktiſchen Fälle auf drei Grund  ·
formen zurückgeführt nd für die Pfarrämtliche Geſchäftsführung,
ſowie zur allſeitigen Beleuchtung des Verhältniſſes wiſchen kirchlichem
und ſtaatlichem ere un Oeſterreich behandelt werden.

Eine ähnliche Ueberſichtstabelle hat der hochwürdigſte iſkopa
Böhmens zugleich mit der Durchführungsinſtruktion zum Dekrete
„NE temerée“ un den Ordinariatsblättern der einzelnen Diözeſen
publiziert (gl. Ordinariatsblatt der Prager Erzdiözeſe 1908 Nr 4

Die folgenden drei Schemata verſuchen Unter etwa anderen
Geſichtspunkten und mit charfer Unterſcheidung des Begriffes „Pfarr
zugehörigkeit“ nach den verſchiedenen Rechtstiteln, denen dieſe nach
dem Dekrete „Ne temere“ entſpringen kann, eine elativ vollſtändige
Zuſammenſtellung der
in Oeſterreich ichtigeren Fälle zu bieten, iun die

ein Pfarrvorſtand bei Trauungen In ſeinem eigenen Pfarrgebiet,
enn Pfarrvorſtand bei Trauungen außerhalb eines eigenen
Pfarrgebietes,

C) ein Prieſter, der kein Pfarrgebiet hat, bei Trauungen in einer
beliebigen Pfarre

kommen kann. Für die Praxis ſei noch bemerkt, daß ſich mit
derſelben Tabellen auch leicht beſtimmen läßt, welche Vollmachten
(Delegation, Lizenz) ein Pfarrvorſtand auszuſtellen hat, ein
Nupturient ſeiner Pfarre anderswo etraut werden ſoll Man braucht
un dieſem Falle bloß nachzuſehen, welche Vollmachten jener Prieſter
haben muß, der zur ornahme der Trauung berufen ſein wird.

Es ＋ ein Bräutigam von Tarsdorf und eine Braut von Utten
Orf, die un der Wallfahrtskirche Maria Plain getraut werden wollen
D Maria Plain keine Pfarrkirche iſt, ſondern un der ſalzburgiſchen Pfarre
Bergheim liegt, benötigt der dortige Wallfahrtsprieſter gemã ema III, all
5 Vornahme der Trauung die 12. Delegation vom Pfarrer 3u Bergheim
die ETL ſich elbſt erſchaffen wird, oferne ſie nicht ohnedies generaliter hat),
die E1 Lizenz des Pfarrers von endor un eine ſtaatliche Delegation



503

von Pfarrer von Uttendorf oder Arsdor In praxi erſcheint die kirchliche
izenz und die ſtaatliche Delegation Der modum unius gegeben, wenn
Pfarre von Uttendorf der Braut den Verkünd— und Entlaßſchein mit der
Klauſel ausfolgt: „Zur Vornahme der Trauung werden die Wallfahr

rieſter

Naria Plain (Cum jure subdeélegandi) bevollmächtigt.“
Zum richtigen nd ollen Verſtändniſſe der nachfolgenden

Tabellen muß noch vorausgeſchickt werden:
Die folgenden Tabellen enthalten die Erforderniſſe zum gil⸗

tigen und erlaubten E

ſchluſſ nach dem kirchlichen und aatlich⸗
öſterreichiſchen 2  6 MWul inſoweit, als die Giltigkeit und Erlaubtheit
der Trauung durch die Berechtigung des trauenden Prieſters
zuL ſiſtenz als testis qualificatus bedingt iſt Es bleibt alſo In
jedem Falle vorausgeſetzt, daß die ſonſtigen kirchlichen und ſtaat

ů
lichen Vorſchriften eingehalten werden; Im beſonderen

a) daß durch ein gewiſſenhaftes Brautexamen und Beſchaffung
der legalen Dokumente der Status GT der Nupturienten, das Nicht⸗
Vorhandenſein, reſpektive die Behebung kirchlicher und ſtaatlicher
Ehehinderniſſe und die zur Matrikulierung nötigen Daten f  2  E
ſind iezu iſt In der ege der Pfarrer der rau berufen; aber
aus einer justa kann dies auch der Pfarrer des Bräutigams
In die Hand nehmen, die Brautleute nach der Trauung
mn der Pfarre des Bräutigams ihr dauerndes Heim gründen und
deshalb Aus praktiſchen Gründen dort die Trauung gehalten und der

Eheakt hinterlegt wird, oder enn der Pfarrer der Braut Qus
was immer für einem vernünftigen Grunde auf ſein Trauungs⸗
vorrecht zugunſten des Pfarrers des Bräutigams verzichtet;

daß das Ufgebot vorſchriftsmäßig vorgenommen, beziehungs⸗
weiſe die Dispens Aufgebot rwirkt wird Davon hängt nach
kirchlichem Rechte die Erlaubtheit, nach dem öſterreichiſchen Staats
rechte éventue ogar die Giltigkeit des Eheabſchluſſes ab; denn
gemäß § 69 und iſt zur Giltigkeit der Ehe E·
fordert, daß die (amen der Brautleute und ihre bevorſtehende Ehe
wenigſtens einmal owohl In dem Pfarrbezirke des Bräutigams als
der Braut verkündigt werden. Da die kirchlichen Vor

Liſten iber
das Aufgebot durch das Dekret NE temere“ keine Aenderung Er
fahren aben, leiben die Beſtimmungen der 22 60 — 65 der „An⸗
weiſung für die geiſtlichen Gerichte des Kaiſertums Oeſterreich In
Betreff der Eheſachen“ vom Jahre 855 ber das kirchliche Ufgebot
n voller Geltung. Die ſtaatlichen (Cormen ſind enthalten n den
＋

— 69274 des

daß der trauende Prieſter in jenen Fällen, wo CETL die
Trauung nich In einer eigenen Kirche vornimmt, Certiorato 61
nuente TeéecCtore 66Clesiae vorgeht;

daß der trauende Prieſter vor zwei Zeugen, invitatus 6 TOgatUs
(wenigſtens implicite. ongr 0OC 28 Martii 1908 20 IV.),
jedenfalls aber VI metu gravi COnstrictus requirat

33*
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éEXCIpiatque Contrahentium Davon hängt die kirchlicheGiltigkeit des Eheabſchluſſes ab Im öſterreichiſchen Staatseherechte ſind
wohl die zwei Ehezeugen zur Giltigkeit der Eheſchließung gefordert(S G.⸗B.), eS würde aber auch eine Unfreiwillige Zeugen⸗
chaft und ein rein paſſive Verhalten des Pfarrers bei der Konſens⸗
erklärung giltigen Eheabſchluß genügen.

On Wichtigkeit iſt die Umſchreibung der n den
Tabellen gebrauchten Termini „Delegation“, „ParOchus PIO-
Dius , „Wohnſitz“ und „ordentlicher Seelſorger“.

a) Die Delegation zur Trauung wird manchmal für den
kirchlichen, manchmal für den ſtaatlich⸗öſterreichiſchen, manchmal fürbeide Rechtsbereiche erfordert. Soweit ſie In der Rubrik 7• Nach kirch⸗em Recht“ als Erfordernis aufſcheint, ſind für dieſelbe die Vor⸗
chriften des Dekretes „  NE temere“ VI maßgebend, die ich nachder ausdrücklichen Erklärung der OConeilii vom Uli 1908
20 In allem mit der bisherigen Praxis des kanoniſchen Rechtesdecken, ausgenommen, daß die Delegation einem 84Cerdos determi-
natus t Certus. restriéta 20 territorium delegantis egebenwerden muß Ste kann alſo nach wie vor mündlich oder ſchriftlich
für eine einzelne Trauung oder für alle In der Pfarre vorfallenden
Trauungen egeben werden. Letztere Delegation 20 Iniversalitatem
SATUIN eſitzen un der Regel die ordentlich angeſtellten Hilfsprieſter(Kooperatoren, Kapläne, Vikare), der Pfarrer Dieſe Einſchränkungder Delegationsgewalt auf einen Sacerdos determinatus 61 Certus
hat bei manchen Bedenken erregt und ſelbſt manchen Erklärern des
euen Dekretes Anlaß weitläufigen Erörterungen gegeben; In der
Praxis iſt ſie aber ganz unverfänglich und leicht 3 beobachten, weil
10 nunmehr der Pfarrvorſtand überhaupt nuLr mehr dann Iun die Lagekommt, Delegationen für den kirchlichen Rechtsbereich auszuſtellen,
wenn die Trauung n ſeinem eigenen Pfarrgebiete ſtattfindet. Wenn
der Pfarrer wie früher eine Delegation an die ihm oft ganz un
bekannten Prieſter Iin der Stadt“ oder an dem Wallfahrtsorteadreſſieren müßte, wohin die ihm zugehörigen Brautleute zur Kopulation ziehen, dürfte * ihm reilich oft er ſein, einen be
ſtimmten Prieſter mit der Trauungsvollmacht auszuſtatten; aber
dieſer Fall iſt jetzt undenkbar! die Brautleute zur KopulationIn ein fremdes Pfarrgebiet wandern, iſt der dortige Pfarrvorſtand
1PS0 jure berufen, der Ehe giltig 3u aſſiſtieren oder andere Prieſterhiefür delegieren. In ſeinem eigenen Pfarrgebiete wird aber
gewiß kein Pfarrer Trauungen durch einen unbeſtimmten, ihm nichtbekannten Prieſter, ſozuſagen durch ern individuum II vornehmenlaſſen; ſondern wenn nicht ſelbſt kopuliert, delegiert * hiezu einen
ſeiner Hilfsprieſter und der iſt gewi eimn SaCerdos deéeterminatus
t certus; oder wenn chon ausnahmsweiſe eimn fremder Prieſter
etwa erin Verwandter oder Bekannter der Brautleute, die Trauungvornehmen will, ſo muß EL ſich ohnehin vorher In in dividuo beim
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Pfarrherrn —Uum dieſe Erlaubnis bewerben. Unbeſtimmte, vage ele
gationen ſind daher 1II Praxi nach dem kirchlichen Rechte
ohnedies gut wie ausgeſchloſſen.

Anders ſich die Sache, wenn die Delegation nach öſter

2

—
eichiſche Staats⸗Eherechte In Frage kommt. Nach dieſem kann
auch eute noch nur der „ordentliche Seelſorger“, In deſſen
ſprengel wenigſtens ein Nupturient Domizil oder Quaſidomizil hat
oder ſein Stellvertreter dem Eheabſchluß giltig Afſtſtieren 69
und G.⸗B.) Wenn alſo die Brautleute zur Trauung In eine
fremde Pfarre ziehen und ihr „ordentlicher Seelſorger“ will nicht

ſie begleiten, Aum ſie dort 3u trauen, ſo muß ETL durch Delegation
einen „Stellvertreter“ zur Trauung bevollmächtigen; und da kann
8 reilich oft geſchehen daß ELr Im voraus unmöglich wiſſen kann,
welcher Prieſter un der betreffenden fremden * zur Vornahme
der Trauung bereit ſein wird ber das öſterreichiſche Staats⸗Ehe⸗
recht kennt auch die Einſchränkung der Delegation auf einen Sacerdos
determinatus t cCertus nicht und wird dieſelbe auch nach dem
Dekrete „Ne temere“ gewiß nicht rezipieren, kann ſie nicht rezipieren.Wo alſo die Delegation nur für den bürgerlichen Rechtsbereich E·
ordert iſt, kann ſie, wie bisher, auch n Zukunft allgemeiner und
unbeſtimmter formuliert ſein, venn ſie die Bevollmächtigung zur
Vornahme der Trauung zweifellos ausdrückt Sie kann alſo beiſpiels⸗weiſe lauten 77 die Pfarrgeiſtlichkeit von Joſef mn Linz CU.  —
jure subdelegandi“; 5„An die Wallfahrtsprieſter un Maria Plain“;
„An die Patres Franziskaner In Enns“ dgl

Der Ausdruck „Parochus DProprius“ iſt nicht n der
Faſſung des älteren, auf dem tridentiniſchen Tametsi fußendenkirchlichen Rechtes, ſondern ſo zu nehmen, Wie Im Dekrete

„Ne emere“ gebraucht wird Er bezeichnet alſo jenen
rechtmäßigen Pfarrvorſtand, In deſſen Seelſorgsſprenge ein Nup⸗Urient ſeinen Wohnſitz oder wenigſtens einmonatlichen Aufenthalt
hat Wer als „rechtmäßiger Pfarrvorſtand“ gelten hat, und un
welchen Grenzen derſelbe als autoriſierter Ehezeuge fungiert, iſt
Im Dekrete „Ne emere“ II. und IV. AV und klar
Ausdrucke gebracht.

Die ermini „Wohnſitz

4. und „ordentlicher eel
orger ſind Iim Sinne des vor Oſtern 1908 geltenden kirchlichenund des beſtehenden öſterreichiſchen Staats⸗Eherechtes V nehmen.Leider kommt den Pfarrſeelſorgern Oeſterreichs die große Wohltat,die In der Ausmerzung des eidigen Begriffes „Domizil“ Qus dem

kirchlichen ereé gelegen iſt, ni oder nUuL u Ausnahms⸗fällen zugute, olange ſich der Staat nicht 3u derſelben zeitgemäßenReform ſeiner egeſetze beziehungsweiſe 3u einer mit dem kirchlichenRechte harmonierenden Auslegung erſelben entſchließt. Denn nachdem 828 69 und bleibt in Oeſterreich nach wie vor zurbürgerlichen Giltigkeit der Ehe die feierliche Erklärung der Ein⸗
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willigung vor dem ordentlichen Seelſorger eines der Braut  2
u oder deſſen Stellvertreter gefordert; unter dem „ordentlichen
Seelſorger“ wird aber nach der Spruchpraxis der öſterreichiſchen
Gerichte und insbeſonders nach der Judikatur des Oberſten Ge
richtshofes (Entſcheidung vom Auguſt 1880, Glaſer⸗-Unger
analog der Auffaſſung des kanoniſchen Rechtes vor dem Dekrete
7  Ne temere“ derjenige Prieſter verſtanden, „welcher nach der 9  1
geordneten Verfaſſung einer im Geltungsgebiete des allgemeinen
bürgerlichen Geſetzbuches ſtaatlich anerkannten Kirche für die In
dieſem Gebiete ihr Domizil oder Quaſidomizil habenden
Bekenner desſelben Glaubens nach den Satzungen dieſes Glaubens
die Akte der Gottesverehrung und die Kirchengewalt auszuüben und
Zivilſtandsregiſter Unter öſterreichiſcher ſtaatlicher Autorität
führen

Daraus ergibt ſich daß vor dem öſterreichiſchen Staatsgeſetze
ein Pfarrvorſtand durch den bloßen Einmonatsaufenthalt der up
turienten ohne Domizil oder Quaſidomizil, ie ihn „Ne temere“

nicht bloß zur giltigen, ſondern ſogar zur erlaubten Ehe
aſſiſtenz für genügend erklärt, die Qualifikation eines „ordentlichen
Seelſorgers“ nicht erlangt, Omi enn Ehea  Hu bvor ihm In ſolchen
Fällen eine ſtaatlich ungiltige Ehe zur Folge 0

Es mu darum vor jeder Trauung u Oeſterreich nach wie
vor der Wohnſitz der Nupturienten Iſor und konſtatiert werden.
Hiezu gibt die „Anweiſung für die geiſtlichen Gerichte des Kaiſertums
Oeſterreich In etreff der Eheſachen“ un den 88 39—.25 eine ehr
eingehende Anleitung, die richtigen Verſtändniſſe der ermini
technici „Wohnſitz“ und „ordentlicher Seelſorger“ in den folgenden
Tabellen hier angefügt wird

8
Der Brautleute eigener Pfarrer iſt jener, in eſſen Pfarrbezirke ſie ihren

eigentlichen oder uneigentlichen ohnſt haben.

8
Der eigentliche ohnſit iſt an dem Orte, wo jemand ſeine ohnung

ausſchließli oder vorzugsweiſe aufſchlägt, 0 daß man nicht ſagen

V ann, 9˙⁷ ſei
daheim, enn ich dort nicht aufhält. S0 lange MN dieſem Tte eine für
ihn oder ſeine Hausgenoſſen beſtimmte Wohnung beibehält, reicht eine, wenn
auch ängere eſenhei für ich genommen nicht hin, Aum die Uebertragung
des eigentlichen Wohnſitzes ewirken. Wo jemand keine bleibende (te  der
aſſung beabſichtigt, aber doch U emnem wohnt, eſſen Erreichung einen
längeren Aufenthalt notwendig macht, dort hat L einen un ut lich N Wohnſitz

8 41

Der eigentliche ohnſitz der Gattin iſt dort, NI der E, und der des
Minderjährigen dort, wo deſſen leibliche, ahl⸗ oder Pflegeeltern oder der Vor
mun ihren ohnſitz haben. Der Ort, wo 5 die Gattin Iun Dienſtverhält⸗
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niſſen ſteht, der inderjährige ſich aAls Studierender aufhält oder als Militär  —
perſon ſeinen Standort at, iſt ihr uneigentlicher Wohnſitz. Wer als minder  3
jährig 3u betrachten, oder den Minderjährigen echtlich gleichzuſtellen ſei, iſt
hiebei nach dem öſterreichiſchen Geſetze 3u beurteilen.

8 42
Staatsbeamte oder 0  E, welche In wa immer Ur öffentliche Dienſte

auf Lebenszeit getreten ſind, haben ihren ordentlichen Wohnſitz dort, wo ſie U
Ausübung threr mits oder Dienſtespflichten wohnhaft ind Wofern ſie Qn
einem anderen Tte außerordentlichen Dienſtleiſtungen, ihrer atur
nach ängere Zeit erheiſchen, berwendet werden, erlangen ſie an emſelben einen
uneigentlichen ohnſt

8  8
Wer bei einer Privatperſon, einer Anſtalt oder Geſellſchaft auf längere

oder unbeſtimmte Zeit un Dienſte 3 1 erlangt adurch an dem Orte,
5  U Leiſtung dieſer Dienſte ſich Ufhält, einen uneigentlichen Wohnſitz Nur dürfen
die Dienſtleiſtungen nicht E eſch ſein, daß ſie eine ete Veränderung des
Aufenthaltes mit ich bringen; auch kann durch eln Dienſtverhältnis, infolge
deſſen dem Aufenthalte des Dienſtherrn folgen hat, dort, wo dieſer
keinen Wohnſitz hat, kein Wohnſitz erworben werden.

Im Falle, daß jemand außer em Tte ſeines eigentlichen Wohnſitzes
noch un anderen Pfarrbezirken Häuſer nit einer für ihn beſtimmten, eingerich—
teten ohnung beſitzt, hat EL uur an jenem dieſer Orte einen uneigentlichen
ohnſitz, eTL ich jährlich eine beträchtliche Zeit hindurch aufzuhalten pflegt,
oder Ur Zeit, da C den Ort als ſeinen Wohnſitz geltend macht, durch
wenigſtens ſechs Wochen iſt

Für jene, we weder mnen eigentlichen noch einen uneigentlichen
Wohnſitz aben, iſt der Pfarrer, mn deſſen Bezirke ſie ſich eben aufhalten, der
zuſtändige.

3. Die In den Tabel  len gebrauchten Kürzungen dürften 2
verſtändlich ſein
Liz Lizenz, die gemäß „Ne temere“ 88 3, in gewiſſen

Fällen geforderte Erlaubnis zur Eheaſſiftenz
Del Delegation.
ord Seelſ. „Ordentlicher Seelſorger“.

Reihenzahl, die durch die öſterreichiſchen Matrikenvorſchriften
5 ſtatiſtiſchen Zwecken geforderte Numerierung der Matriken⸗
dlle
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